
ERFORDERLICHE KENNTNISSE UND FÄHIGKEITEN
Die geforderten fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten der verantwort-
lichen Person sind in der Regel gegeben, wenn folgende Anforderungen 
erfüllt werden:
	 -	 entsprechende Aus- oder Weiterbildung für die beantragte Erlaubnis 
	 -	 beruflicher oder sonstiger Umgang mit Tieren.
Unter dem Begriff verantwortliche Person wird dabei die Person ver-
standen, die die Verantwortung für die Tiere dauerhaft trägt. 
Folgende Berufsabschlüsse können als Nachweis für die geforderten 
Kenntnisse und Fähigkeiten dienen:
	 -	 Pferdewirte 
	 -	 Pferdewirtschaftsmeister 
	 -	 Landwirte 
	 -	 Landwirtschaftsmeister 
	 -	 Agraringenieure 
	 -	 Agrarwissenschaftler 
	 -	 Pferdewissenschaftler, Pferdewirtschaftler, Pferdemanager 
	 -	 Tierärzte
Die eigenverantwortliche kontinuierliche Fort- und Weiterbildung bleibt 
auch gemäß den Leitlinien für Pferdehaltungi für diese Berufsabschlüs-
se bestehen.
Liegt keine der genannten Berufsqualifikationen vor, kann der Nach-
weis der Sachkunde durch die erfolgreiche Teilnahme an einem Lehr-
gang zum Sachkundenachweis für Pferdehaltung
belegt werden. In Schleswig-Holstein wurde das Lehr- und Versuchs-
zentrum Futterkamp der LKSH vom zuständigen Fachministerium mit 
der Durchführung beauftragt.
Die Grundlage für die Erlangung der erforderlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten bietet ein viertägiges Vorbereitungsseminar in Präsenz mit 
folgenden Lehrinhalten:
	 1. 	Rechtliche Grundlagen, Tierschutz, Tierwohl 
	 2. 	Pferdeverhalten und Umgang mit Pferden einschließlich Bewegung 
	 3. 	Fütterung; Tränke- und Fütterungstechnik 
	 4. 	Pferdegesundheit und Hygiene 
	 5. 	Pferdehaltung (Haltungsformen, Stall und -einrichtungen, 
		  Bewegungsflächen, Arbeitswirtschaft u. a.) 
	 6. 	Betriebsführung 
	 7. 	Verladen und Transportieren von Pferden
Der Vorbereitungslehrgang schließt mit einer mündlichen und schrift-
lichen Prüfung ab.
Mit bestandener Prüfung und anschließender Anerkennung durch die 
zuständige Behörde sind die Voraussetzungen einer Genehmigung nach 
§ 11 in Schleswig-Holstein bzgl. der Sachkunde Pferdehaltung erfüllt.
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MERKBLATT
SACHKUNDE FÜR DIE HALTUNG VON PFERDEN,  

PONYS UND KLEINPFERDEN IN SCHLESWIG-HOLSTEIN

P R Ä A M B EL
Das deutsche Tierschutzgesetz (TierSchG) enthält die grundlegenden 
Vorschriften zur Haltung von und zum Umgang mit Tieren. Zur Aus-
legung des TierSchG für Pferdehaltungen und den Umgang mit Pferden 
dienen

	 1.	  Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter 
		  Tierschutzgesichtspunkten i

	 2. 	Leitlinien zu Umgang mit und Nutzung von Pferden unter 	
		  Tierschutzgesichtspunkten ii

Diese wurden vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft (BMEL) herausgegeben.

SACHKUNDENACHWEIS
Jeder, der Tiere hält oder betreut muss, gemäß § 2 Nr. 3 des TierSchG 
über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, um das 
Tier angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterzu-
bringen. Die entsprechende Qualifikation kann in Schleswig-Holstein 
in Form eines Sachkunde-Lehrgangs am Lehr- und Versuchszentrum 
Futterkamp als Zweigstelle der Landwirtschaftskammer Schleswig-Hol-
stein (LKSH) erworben werden.
Es wird für alle gewerbsmäßigen Halter von Pferden und Ponys emp-
fohlen, den Sachkundelehrgang als Qualifikation zu absolvieren. Ge-
werbsmäßig bedeutet dabei, dass Tätigkeiten selbstständig, planmäßig, 
fortgesetzt und mit der Absicht der Gewinnerzielung ausgeübt werden.
GEWERBSMÄSSIGE REIT- UND FAHRBETRIEBE NACH § 11 
TIERSCHG
Das Unterhalten eines Reit- und Fahrbetriebes wird als gewerbsmäßig 
betrachtet, wenn mehr als ein Tier regelmäßig gegen Entgelt für Reit- 
oder Fahrzwecke verwendet wird. Dies gilt auch für Reitvereine, die ihre 
Pferde sowohl für Mitglieder als auch für Dritte gegen Entgelt bereit-
halten.
Darüber hinaus kann es weitere Betriebszweige in der Pferdehaltung 
geben, für die ein Nachweis der Sachkunde in der Pferdehaltung erfor-
derlich ist. Beispiele sind dabei Folgende:
	 -	 Ausbildung von Mensch und Pferd 
	 -	 Pferdepension mit und ohne Schulbetrieb 
	 -	 Pferdezucht 
	 -	 Zucht und Aufzucht von fremden oder eigenen Pferden 
	 -	 Touristik bzw. touristische Angebote 
	 -	 Tiergestützte Therapie, Therapeutisches Reiten 
	 -	 Arbeitspferde (z. B. Holzrücken) 
	 -	 Extensive Pferdehaltung, z. B. auf Naturschutzflächen
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FN SACHKUNDENACHWEIS PFERDEHALTUNG
Der Lehrgang Sachkunde in der Pferdehaltung an der LKSH ist ebenfalls 
von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V. (FN) als Bundesverband 
für Pferdesport und -zucht anerkannt. Bei erfolgreicher Absolvierung stellt 
die FN gemäß aktueller Ausbildungs- und Prüfungsordnung (APO) einen 
Nachweis über den FN Sachkundenachweis Pferdehaltung aus.

FN SACHKUNDENACHWEIS PFERDEHALTUNG – FORTBIL-
DUNGSMODULE
Die eigenverantwortliche kontinuierliche Fort- und Weiterbildung bleibt 
auch gemäß den Leitlinien für Pferdehaltungi für die Absolventen des 
Sachkundenachweis in der Pferdehaltung bestehen. Aufbauend auf den 
Sachkundenachweises in der Pferdehaltung (Stufe 1) können Fortbil-
dungsmodule mit entsprechenden Lerneinheiten der FN bei der LKSH 
absolviert werden. Diese sind gekennzeichnet als Fortbildungsmodul 
Sachkunde Pferdehaltung. Wenn für dieses Zertifi kat ausreichend Lern-
einheiten an der LKSH absolviert wurden, kann ein Zertifi kat bei der FN 
beantragt werden. Weitere Informationen sind in der aktuellen APO zu
fi nden.
Voraussetzung für die Anerkennung der Lerneinheiten durch die FN ist 
die erforderliche Qualifi kation durch den FN Sachkundenachweis in der 
Pferdehaltung (Stufe 1).
Weitere Fortbildungsmöglichkeiten für tiefergehende Sachkunde zur 
Haltung, Zucht, zum Umgang und zur Nutzung von und mit Pferden 
werden in Schleswig-Holstein auch durch die Zuchtverbände und den 
Pferdesportverband Schleswig-Holstein angeboten. Es gibt Lehrgangs-
stätten und Zuchtverbände in anderen Bundesländern, die ebenfalls ein 
vergleichbares oder weiterführendes Angebot haben.

EM P F EH LU N G  D E S  A R B EI T S K R EI S E S 
„ H A LT U N G  VO N  P F ER D EN  I N  S H “:
Das Absolvieren eines Sachkundelehrgangs wird jedem, insbesondere 
auch den privaten Pferdehaltern empfohlen.
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ii Tierschutz im Pferdesport, Leitlinien zu Umgang mit und Nutzung von Pferden unter
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